
 

Beitragsordnung ab 2025 
gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26.April 2025 

 
 Beiträge Pachtgärten  

 Mitgliedsbeitrag                               69,50 €  
o Zusatzbeitrag je weiterer gepachteter Parzelle 25,00 € 

 Pacht je qm Gartengröße             0,12 €  
 Pacht für Gemeinschaftsflächen je qm Gartengröße              0,04 €  
 Umlage  0,00 €  

 Straßenreinigungsgebühr (vorläufig) 8,00 € 
 Grundsteuer  (vorläufig) 0,00 € 
 Versicherung 0,50 €  
 Kaution bei Neuverpachtung (bis zur ordnungsgemäßen Rückgabe)  300,00 €  

 
Beiträge Gärten mit Bodenreform (bei Mitgliedschaft im Verein) 

 Mitgliedsbeitrag  63,77 € 
 Pacht für Gemeinschaftsflächen je qm Gartengröße 0,04 € 
 Umlage  0,00 €  

 Versicherung 0,50 € 
 Straßenreinigungsgebühr (vorläufig)  8,00 €  

 
Verwaltungsgebühr für Gärten ohne Vereinsmitgliedschaft) 

 Verwaltungsgebühr pro Parzelle  10,00 €/Monat  
 
Sonstiges 

 Baugenehmigung  15,00 € 

 Zusatzbeitrag bei verspäteten Zahlungen 10,00 € 

 Bearbeitungsgebühr für Ratenzahlungen 25,00 € 
 
Wasserkassierung  

 Grundgebühr    5,11 €  
 Wasserpreis je m³ fürVerbarauch  2024 / Vorauszahlung für 2025    1,88 € /2,13€ 

 Umlage Wasserschwund je Anschluss 2,00 € 
 Instandsetzungsbeitrag 10,00 € 
 Umlage Teilerneuerung der Wasseranlage 15,00 € 
 verspätete Mitteilung der Wasserzählerstände 10,00 €  

 Keine oder nicht geeichte Wasserzähler 15,00 €* 
 Gebrochenes Siegeletikett/Verplombung 15,00 €* 
 Unzugänglichkeit beim Wasseraufdrehen/Verplomben 10,00 € 

(*zuzgl.. geschätzter Wasserverlust) 
Arbeitsstunden (Gemeinschaftsleistung) 

 Arbeitsstunden pro Vereinsmitglied bis 70. Lebensjahr ab 2026! 4,0 h 
 Ersatzleistung für jede nicht geleistete Arbeitsstunde 20,00 € (Verrechnung im Folgejahr) 

 
Vergütung an Vereinsmitglieder  

 Zuschuss bei Erneuerung des Außenzauns (Straße)  7,50 € pro laufende Meter 
 (nach Abschluss der Arbeiten) 
 Aufwandsentschädigung, für vom Vorstand zus. über die Pflichtstunden hinaus beauftragten  

a) allgemeinen Tätigkeiten  8,40 €/h  
b) Arbeiten an Wasserleitungen 10,00 €/h 

  


